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VORWORT

Am 23. Juli 2025 feiert Hermann Reichold seinen 70.Geburtstag. Zu diesem Anlass wol-
len Schüler, Kollegen und Weggefährten den Jubilar mit dieser Festschrift ehren.

Hermann Reichold wurde 1955 in Nürnberg geboren. Trotz Tätigkeiten im höchsten
Norden (Greifswald) und tiefsten Süden (Weingarten) Deutschlands blieb er der Franken-
metropole stets verbunden und genießt dort heute auch seinen (Un-)Ruhestand. Von 1975
bis 1980 studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg. Nach sei-
nem Referendariat wagte Hermann Reichold den Berufseinstieg als Justiziar der Nürnberger
Nachrichten, denen er bereits zuvor als freier Redakteur sein journalistisches Talent zur
Verfügung gestellt hatte. Dass er sich hier neben dem Medien- und Wettbewerbsrecht ins-
besondere auch mit dem Arbeitsrecht zu beschäftigten hatte, mag seine berufliche Laufbahn
mitgeprägt haben. Trotzdem widmete er sich in seiner Dissertation einem Thema aus dem
Bereich des Gesellschaftsrechts und wurde 1985 mit einer Arbeit über „Die Haftung des aus-
geschiedenen Personengesellschafters für Ruhegeldverbindlichkeiten“ zum Dr. iur. promo-
viert. Bei diesem Ausflug in dieWissenschaft blieb es jedoch nicht, vielmehr kehrte Hermann
Reichold in das Studierzimmer zurück. Ab 1987 war er Akademischer Rat am Institut für
Wirtschafts- und Arbeitsrecht der Universität Erlangen-Nürnberg bei Prof. Dr. Wolfgang
Blomeyer und arbeitete an seiner wegweisenden Schrift über die Betriebsverfassung als Sozial-
privatrecht, mit der er sich im Jahr 1992 habilitierte. Für seine Habilitationsschrift erhielt er im
November 1993 den Konrad-Hellwig-Preis der Universität Erlangen-Nürnberg.

Nach Lehrstuhlvertretungen an den Universitäten Konstanz und Greifswald in den Jahren
1993/1994 nahm Hermann Reichold zum Sommersemester 1994 einen Ruf auf die Profes-
sur für Bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Handels- und Wirtschaftsrecht an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
an. Als nachhaltig erwies sich dann die Annahme des Rufes an die Juristische Fakultät der
Eberhard Karls Universität Tübingen im Jahr 2001 auf die Nachfolge von Wolfgang Zöllner.
Am dortigen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht
forschte und lehrte er forthin bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2022. Neben seinem
Engagement in der universitären Selbstverwaltung (zB als Dekan der Juristischen Fakultät
vom Wintersemester 2008/09 bis zum Sommersemester 2010) wurde er im Oktober 2007
zum Richter am Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg ernannt und fungierte
von 2011 bis 2020 als Vorsitzender des Hochschulrats der Pädagogischen Hochschule Wein-
garten, deren Ehrensenator er seit 2021 ist. Ein besonderes Anliegen war Hermann Reichold
die Außendarstellung der Juristischen Fakultät. So baute er als Vorsitzender ihres Förderver-
eins, der Juristischen Gesellschaft Tübingen e.V., über 13 Jahre hinweg Brücken zwischen
Rechtswissenschaft und juristischer Praxis und ermöglichte einen regen Austausch zwischen
aktuellen und ehemaligen Mitgliedern der Fakultät. Darüber hinaus sorgte er als Öffentlich-
keitsbeauftragter der Fakultät dafür, dass regelmäßig über aktuelle Ereignisse, Personen und
Nachrichten berichtet wurde.

Ausgehend von seiner Habilitationsschrift beschäftigte sich Hermann Reichold in seiner
gesamten wissenschaftlichen Laufbahn in besonderer Weise mit den Grundlagen der
Betriebsverfassung. Das für die Rechtspraxis bedeutsame Destillat seiner Forschung brachte
er insbesondere in die fortwährend aktuell gehaltene Kommentierung in dem für alle
Rechtsanwender unverzichtbaren Arbeitsrechtskommentar von Henssler/Willemsen/Kalb
ein, wo er seit der 1. Auflage 2004 die §§ 7 bis 41, 74 und 75 BetrVG verantwortet. Neben
der historischen Grundlegung, deren aktuelle Bedeutung er insbesondere anlässlich des hun-
dertjährigen Jubiläums des Betriebsrätegesetzes erneut in den wissenschaftlichen Fokus
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rückte (vgl. zB Gräfl/Lunk/Oetker/Trebinger 100 Jahre Betriebsverfassungsrecht, S. 601 ff.;
ZfA 2020, 5 ff.), begleitete er stets auch aktuelle Entwicklungen und trieb diese durch seine
Beiträge voran (zB NZA 1999, 561 ff.; NZA 2001, 857 ff.). Einen besonderen Schwerpunkt
legte Hermann Reichold zudem auf die für die Praxis besonders bedeutsame Mitbestim-
mung des Betriebsrats bei der Entgeltgestaltung und trat der insoweit seiner Ansicht nach
überschießenden Rechtsprechung des BAG entschieden entgegen (vgl. zB BB 2009,
1470 ff.; Lobinger (Hrsg.), Festschrift für Eduard Picker zum 70. Geburtstag, S. 1079 ff.).

Hermann Reichold war jedoch nie ein Professor, der sich im Elfenbeinturm verschanzte,
sondern stellte neben den Auswirkungen der rechtswissenschaftlichen Forschung auf die
Praxis immer auch die Ausbildung des juristischen Nachwuchses in den Fokus. Bis zur Ein-
führung des universitären Schwerpunktstudiums, in dessen Rahmen an der Universität
Tübingen unter Hermann Reicholds Federführung auch ein Schwerpunkt „Arbeit und
Soziales im Unternehmen“ eingeführt wurde, lag bedingt durch die Prüfungsordnung
der Schwerpunkt der Lehre im Individualarbeitsrecht. Um dieses wichtige Teilgebiet des
Arbeitsrechts Studierenden und Rechtsreferendaren in didaktisch aufbereiteter Weise zu ver-
mitteln und sie gezielt auf Examens- und Prüfungsarbeiten vorzubereiten, veröffentlichte
Hermann Reichold im Jahr 2002 sein „Lernbuch“ Arbeitsrecht, das mittlerweile im Verlag
C.H. BECK in 7. Auflage erschienen ist. Bewusst bezeichnete Hermann Reichold sein
Werk nicht als „Lehrbuch“, da er seinem Anspruch der prüfungsrelevanten Ausbildung ent-
sprechend von der üblichen Struktur vieler anderer Lehrbücher abwich und den Aufbau sei-
ner Ausführungen jenem in einer Klausur verlangten folgen ließ. Die Nachwuchsförderung
beschränkte sich aber nicht nur auf das Arbeitsrecht. Mit der mittlerweile gemeinsam mit
Michael Droege und Bernd Heinrich herausgegebenen „Einführung in die Rechtswissen-
schaft“ (aktuell in der 4. Auflage 2024) soll insbesondere Studienanfängern in Anbetracht
der ihnen gebotenen Stofffülle ein Grundüberblick über die juristischen Methoden und die
drei Hauptfächer verschafft werden. Ferner dürfte das Werk so manchem Abiturienten den
Weg in ein erfolgreiches Jurastudium geebnet haben. Aber auch im Individualarbeitsrecht
beschränkt sich Hermanns Reicholds Oeuvre keineswegs auf Einführungsliteratur. Zeugnis
seiner wissenschaftlichen Durchdringung auch dieses Rechtsbereichs geben seine Bearbei-
tungen der Kapitel zu Arbeitspflicht und Arbeitszeit, Sanktionen bei Nicht- und Schlecht-
leistung, Nebenpflichten und Haftung des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers im Münch-
ner Handbuch für Arbeitsrecht (§§ 40 bis 43, 53 bis 56, 57 bis 59 und 91 bis 96) sowie
grundlegende Beiträge in Archivzeitschriften (zB RdA 2002, 321 ff.; ZfA 2006, 223 ff.; ZfA
2006, 257 ff.).

Als überzeugter Christ erkannte Hermann Reichold früh, dass im Bereich des kirchlichen
Arbeitsrechts noch zahlreiche Fragen der juristischen Durchdringung warten und sah hier
eine neue „Spielwiese“ für sein wissenschaftliches Schaffen. Nach frühen grundlegenden
Beiträgen zum Einfluss des Europarechts auf die Besonderheiten im kirchlichen Arbeitsrecht
(zB Kreß (Hrsg.), Religionsfreiheit als Leitbild – Staatskirchenrecht in Deutschland und
Europa im Prozess der Reform, 2004, 105 ff.) und kritischen Anmerkungen zur Rechtspre-
chung des BAG zum kirchlichen Arbeitsrecht (zB NZA 2009, 1377 ff.), entschied sich Her-
mann Reichold seine diesbezügliche Forschung zu institutionalisieren. Hierzu gründete er
mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung auf Schloss Hohentübingen am 11.November
2011 die Forschungsstelle für kirchliches Arbeitsrecht, die mit den „Tübinger Beiträgen
zum kirchlichen Arbeitsrecht“ eine eigene Schriftenreihe mit bislang 11 Bänden herausgibt.
Darüber hinaus hat die Forschungsstelle bereits 11 Symposien zu höchst aktuellen Fragestel-
lungen der gesamten Bandbreite des kirchlichen Arbeitsrechts veranstaltet, die sowohl in der
katholischen als auch in der evangelischen Kirche auf große Resonanz stießen. Ausfluss der
Forschungen im kirchlichen Arbeitsrecht sind zudem das u. a. von Hermann Reichold her-
ausgegebene Praxishandbuch zum Arbeits- und Tarifrecht der katholischen Kirche (derzeit
in 2. Auflage 2024) sowie der Kommentar zur MAVO/KAGO/KDSGO (1. Auflage 2023)
und seine wegweisende Kommentierung zum kirchlichen Arbeitsrecht im Münchner
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Handbuch für Arbeitsrecht (§§ 158 bis 162 sowie §§ 366 bis 367). Wie stets war Hermann
Reichold auch in diesem Bereich die Rechtspraxis ein wichtiges Anliegen. Ganz im Sinne
der Ökumene war er nicht nur als Vorsitzender des Schlichtungsausschusses in der evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg tätig, sondern auch für die katholische Kirche als
Experte in der interdisziplinär zusammengesetzten „Begleitgruppe zur Novellierung der
Grundordnung“ maßgeblich an der Neufassung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes
beteiligt. Die Tagungsreihe der „Hirschberger Gespräche“, die anno 2016 von der Diözese
Eichstätt initiiert fünf Mal stattfanden und bei denen die Forschungsstelle für kirchliches
Arbeitsrecht als Veranstalterin auftrat, diente der Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeits-
rechts und waren damit zugleich Motor des umfassenden Novellierungsprozesses. Resultate
der hierdurch beförderten interdisziplinären Kommunikation sind neben den im Verlag
Friedrich Pustet publizierten Tagungsbändern auch der von Hermann Reichold gemeinsam
mit dem damaligen Generalvikar der Erzdiözese München und Freising, Peter Beer, veröf-
fentlichte Beitrag zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (NZA 2018, 681 ff.).

Sowohl für die von ihm ausgebildeten Studierenden als auch für ein breites Spektrum
interessierter Rechtsanwender war Hermann Reichold die Vermittlung der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse für die Praxis über seine gesamte berufliche Laufbahn hinweg ein hohes
Anliegen. Seinen Studierenden an der Universität Tübingen ermöglicht er seit 2006 mit dem
Kolloquium Praxis des Unternehmensrechts einen vertieften Einblick in deren künftige
Tätigkeitsfelder. Hier präsentieren dem Lehrstuhl Reichold freundschaftlich verbundene
Praktizierende des Arbeitsrechts wöchentlich während des Semesters praxisrelevante The-
men des Arbeitsrechts und stellen ihr Berufsfeld vor. Den arbeitsrechtlichen Praktikerinnen
und Praktikern bietet der seit 2005 jährlich unter großer Resonanz aus Wissenschaft und
Praxis veranstaltete Tübinger Arbeitsrechtstag Vorträge und Diskussionen zu aktuellen und
streitigen Themen des Arbeitsrechts und ermöglicht einen qualifizierten Dialog zwischen
universitärer Forschung und der juristischen Praxis des Arbeits- und Sozialrechts.

Im Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern sowie den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an seinem Lehrstuhl hat es Hermann Reichold stets verstanden, eine herzliche und
kollegiale Atmosphäre zu schaffen. Dies mündet nicht zuletzt in einer langjährigen Verbun-
denheit der Alumni des Lehrstuhls Reichold zu ihrem Lehrer und untereinander, die sich
auch an der zahlreichen Beteiligung von ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von Hermann Reichold an dieser Festschrift widerspiegelt.
An dieser Stelle sei auch herzlich für die durch Schüler von Hermann Reichold vermittelte
finanzielle Unterstützung der Drucklegung dieses Werkes durch SÜDWESTMETALL sowie
den Kanzleien iuscomm Rechtsanwälte und NAEGELE Arbeitsrecht gedankt.

Hermann Reichold war leider gezwungen, die zusammen mit Reinhard Richardi seinem
akademischen Lehrer Wolfgang Blomeyer gewidmete Festschrift aufgrund dessen plötz-
lichen Todes im Jahr 2002 in eine Gedächtnisschrift umzuwidmen. Umso mehr freuen sich
die Herausgeber, dem Jubilar diese Festschrift bei dessen bester Gesundheit und in voller
Schaffenskraft überreichen zu können. Sie wünschen ihm, dass er beide noch lange Jahre
aufrechterhalten kann. Auch wenn die Herausgeber hoffen, noch viele weitere ertragreiche
Beiträge von Hermann Reichold hören oder lesen zu können, wünschen sie ihm dennoch,
dass ihn seine Liebsten und insbesondere die ihn jung haltenden Enkelkinder erfolgreich
vom Schreibtisch abhalten.

In diesem Sinne: Weiter so!

Frankfurt am Main/Tübingen im April 2025

Elisabeth Hartmeyer Pascal M. Ludwig Sebastian Pfrang
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